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Konkurs einer im Handelsregister als KG eingetragenen                
Gesellschaft bürgerlichen Rechts - BGH-Urteil vom 14.01.1991         
- II ZR 112/90 
 
Konkurs einer im Handelsregister als KG eingetragenen Gesellschaft   
bürgerlichen Rechts (§§ 171, 172 HGB; § 109 KO);                     
hier: BGH-Urteil vom 14.01.1991 - II ZR 112/90 -                     
1. Wird über das Vermögen einer im Handelsregister als KG            
   eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts das                
   Konkursverfahren eröffnet, dann liegt darin kein so               
   offensichtlicher und schwerwiegender Mangel, daß dies zur         
   Nichtigkeit des Eröffnungsbeschlusses führen würde.               
2. Die "Kommanditisten" einer solchen Gesellschaft haften deren      
   Vertragsgläubigern außer mit dem Gesellschaftsvermögen            
   persönlich in Höhe der jeweiligen Einlage nach Maßgabe der        
   §§ 171 I, 172 HGB.                                                
3. Im Konkurs sind diese Ansprüche der Gesellschaftsgläubiger        
   entsprechend § 171 II HGB vom Konkursverwalter geltend zu machen. 
Fundstelle: NJW 1991, Heft 14, Seite 922-923                         
 

 

 


